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Bernhard Christ

Die Zonenplanrevision 1984/1988
Mit der Verabschiedung des Schlussberichtes 
seiner Zonenplankommission beendigte der 
Grosse Rat in der April-Sitzung 1988 eine der 
grössten Arbeiten, welche Regierung, Verwal
tung und Parlament in den letzten Jahren be
schäftigten. Aus der Revision des seit seiner Ent
stehung schon vielfach veränderten Zonenpla
nes von 1939 ist der Zonenplan von 1986/88 her
vorgegangen. Gewiss wird auch er in Zukunft 
nicht unberührt bleiben; aber eine wesentliche 
Etappe in der Raumplanung Basels ist er zwei
fellos.
Der Zonenplan ist nach heutiger Terminologie 
ein Nutzungsplan. Er ist somit weder die plan- 
mässige Erfassung des Bestehenden, noch ein 
Entwurf, wie die Stadt aussehen soll, sondern er 
definiert die zulässigen und möglichen Bebau
ungen und damit die Nutzung des Bodens, inso
weit sie durch die äussere Gestalt der Bauten 
und die freizuhaltenden Teile bestimmt wird. 
Der Inhalt der auf dem Plan mit verschiedenen 
Farben, Schraffuren und anderen Signaturen 
bezeichneten Nutzungszonen wird im Anhang 
des Hochbautengesetzes umschrieben. Im übri
gen lenken und beschränken die Bauvorschrif
ten des Hochbautengesetzes das Bauen1.
Das war das System des Zonenplanes von 1939, 
und das ist auch dasjenige des neuen Zonenpla
nes. Waren allerdings im vorherigen Nutzungs
zonenrecht alle Zonen Bauzonen, somit Zonen, 
in denen durch Abbruch bestehender Überbau
ungen der Raum für neue geschaffen werden 
konnte, so kennt der neue Plan nun zusätzlich 
die Schutzzone und die Schonzone: Zonen, in 
denen die zulässige Überbauung nicht abstrakt 
durch das im Gesetz gewährte Nutzungsmass,

sondern konkret durch die bestehende Über
bauung definiert wird, insofern sie am Schutz
zweck teilnimmt. Damit ist das grosse Thema 
dieser Zonenplanrevision angeschlagen: Es ging 
im wesentlichen darum, durch das Ausscheiden 
von Strassenzügen und Gebäudegruppen, wel
che erhalten bleiben sollten (Schutzzonen), 
durch Massnahmen für die Bewahrung eines 
spezifischen Strassen- oder Quartiercharakters 
(Schonzonen), durch Milderung des Erneue
rungsdruckes auf die Strassenzüge der Aussen- 
quartiere (Abzonungen) das Stadtbild gegen
über dem in den letzten Jahrzehnten allzu star
ken baulichen Umsatz in seiner Identität zu si
chern.
Der Zonenplan, den der Grosse Rat 1939 nach 
zügiger Behandlung verabschiedete - man erle
digte damals dergleichen Vorhaben noch spedi
tiv und unbekümmert -, war, um es etwas über
spitzt zu sagen, das Produkt des <roten Basels) 
und der Wirtschaftskrise. Obwohl der Zonen
plan keineswegs ein Diktat der sozialdemokrati
schen Regierungsmehrheit und der im Parla
ment dominierenden Sozialdemokratie war, 
spiegelt er doch die damaligen politischen Ver
hältnisse: Er brachte mit der Verfeinerung des 
zonenrechtlichen Instrumentariums eine grös
sere Regelungsdichte; die enorme Ausweitung 
der Bebauungsmöglichkeiten zielte auf raschen, 
billigen Wohnungsbau. Mitschwingen mochte 
auch das mehr ideologisch begründete Bestre
ben, die bestehende, auch die historische, alte 
Stadt als Ausdruck einer alten, überholten Ge
sellschaft durch eine <zeitgemässe>, der Moder
nität verpflichtete Siedlungsform zu ersetzen. 
Dazu erhoffte man sich - im Sinne keynesiani-
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scher Krisenbekämpfung - eine Belebung der 
Bauwirtschaft. Das war mit der Grund, warum 
diese Zonenplanrevision auch im bürgerlichen 
Lager dankbare Befürworter fand.
Zumal die wirtschaftspolitische Hoffnung soll
te sich in den Jahrzehnten nach dem 2. Welt
krieg über alles Erwarten erfüllen. Diese Ent
wicklung (sie umfassend zu würdigen und kri
tisch zu beleuchten, ist hier nicht der Platz) hat 
das Stadtbild völlig umgestaltet und im gewach
senen Baubestand grosse Veränderungen hin
terlassen. Es gab Zerstörungen als Folge be
wusster, ja vom Stimmvolk abgesegneter Pla
nungen, vor allem im Dienste der verkehrstech
nischen Erschliessung der Stadt (Talentla
stungsstrasse, Aeschenvorstadt). Es gab neben 
diesen schweren Verstümmelungen die zahllo
sen mittleren Wunden und kleinen Kratzer und 
Schürfer, Folgen einer hektischen und, vorab in 
den sechziger Jahren, oft chaotischen baulichen 
Entwicklung. Der Zonenplan von 1939 hatte sie 
ermöglicht, ja begünstigt2.
Die Besinnung setzte Ende der sechziger Jahre 
ein. Der von der Regierung vorgelegte Entwurf 
für ein Denkmalschutzgesetz ging im Grossen 
Rat in eine längere, aber fruchtbare Beratung. 
Aufgrund eines Zwischenberichtes wurden 1977 
in den Anhang des Hochbautengesetzes neue 
Bestimmungen über die Schutz- und Schonzo
nen aufgenommen und gleichzeitig alle bisher 
der sogenannten Altstadtzone zugehörigen Ge
biete vorläufig der Schutzzone zugewiesen. Da
mit war die Aufgabe gestellt, zunächst in der 
bisherigen Altstadtzone die <Feineinstellung> 
zwischen Schutz- und Schonzonen vorzuneh
men, sodann im ganzen Kantonsgebiet schüt
zenswerte und zu schonende Strassenzüge und 
Gebäudegruppen für diese neuen Zonen auszu
scheiden. Die Verwaltung war mit diesem Auf
trag befasst, als - ihn ergänzend und über
schneidend - eine Mehrzahl von Vorstössen im 
Parlament, sei es in genereller Weise, sei es mit

Blickrichtung auf Einzelprobleme, zonenplane
rische Massnahmen anregten. Insbesondere 
verlangte ein Anzug Carl Miville (1977), der von 
einer Mehrheit der Grossratsmitglieder mitun
terzeichnet war, Abzonungen für weitere Gebie
te der äusseren Stadt3. Die Vorstösse stammten 
aus allen politischen Lagern. Bemerkenswert ist 
aus heutiger Sicht, dass dieser Themenbereich 
nicht mit dem Mittel der Volksinitiative aufge
griffen oder unterstützt wurde, sondern das 
Parlament ganz eindeutig die politischen An- 
stösse setzte, und zwar in einer Artikulierung, 
die es der Regierung möglich machte, sie in die 
nachherige Zonenplanrevision umzusetzen, 
dass also hier das Parlament seine Suprematie 
ausübte4.
Zunächst war die Stunde der Verwaltung. Der 
Vorsteher des Baudepartementes setzte eine Ar
beitsgruppe ein. Sie stand unter der kundigen 
Führung des Präsidenten der Heimatschutz
kommission (heute <Stadtbildkommission>), 
Dr. René Nertz. Die Weiterbearbeitung über
nahm das Amt für Kantons- und Stadtplanung. 
Das Instrument der sogenannten Planungszo
nen bot Gewähr, dass während der Planung ihre 
Ziele nicht durch Abbrüche und Neubauten 
nach noch bestehendem Zonenrecht vereitelt 
wurden. Solche Planungszonen können für 
fünf Jahre verfügt und einmal um drei Jahre 
verlängert werden5. 1977 begannen die Vorar
beiten. 1979 verfügte die Regierung die Pla
nungszonen und legte die projektierten Ände
rungen öffentlich auf. Anhand einer Flut von 
eingegangenen Einsprachen und Vorschlägen 
wurde der Entwurf in zeitraubender sorgfältiger 
Kleinarbeit überarbeitet. Im Juli 1984 stellte die 
Regierung ihren ersten Ratschlag (Nr. 7819) 
dem Grossen Rat zu. Er enthielt neben dem revi
dierten Zonenplan der inneren Stadt wichtige 
Anträge für Änderungen der Bestimmungen 
des Anhangs zum Hochbautengesetz, um diese 
mit dem Bundesraumplanungsrecht in Über-
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einstimmung zu bringen, vor allem aber eine 
Neufassung des §3a über die Stadtbildschon
zone. Bei der Eintretensdebatte im Oktober 
1984 hingen schwere Gewitterwolken über der 
Vorlage. Von bürgerlicher Seite wurden die vor
geschlagenen Zonenänderungen als sehr weit
gehend bezeichnet: Die finanziellen Konse
quenzen, die sich aus Abzonungsentschädigun- 
gen ergeben würden, seien nicht abgeklärt. Von 
der anderen Seite wurde Widerstand angesagt 
gegen die von der Regierung vorgeschlagene 
Änderung des Schonzonenparagraphen. Über
dies brauche es wesentlich mehr Schutz- und 
Schonmassnahmen. Der Ratschlag wurde einer 
24gliedrigen Grossratskommission unter dem 
Präsidium von Dr. Bernhard Christ (damals 
auch Präsident des Rates) zugewiesen.
Als erstes befasste sich die Kommission mit der 
Änderung der Gesetzesbestimmung, nament
lich des umstrittenen Schonzonenparagraphen. 
Es gelang ihr, für diesen eine neue Formulierung 
zu finden, die zwar die bisherige Definition mit 
der Anknüpfung bei Kubus und Massstäblich- 
keit beibehielt, aber die Möglichkeiten der Ab
weichung von diesen Massgaben genauer, und 
damit für den betroffenen Eigentümer brauch
barer, umschrieb6. Diese Konsenslösung fand 
dann auch im Rat einhellige Zustimmung. Erst 
im April 1986 reichte die Regierung dem Gros
sen Rat den umfangreichen Ratschlag über die 
äussere Stadt (Nr. 7907) nach. Sie hatte ihn 
(wenn diese Ausdruckweise erlaubt ist) vorher 
noch einige Monate besorgt in den Händen ge
wogen: ob man wohl nicht zu weit gegangen sei 
mit den Abzonungsvorschlägen? Welches die 
finanziellen Folgen allfähiger Abzonungsent- 
schädigungen sein möchten?
Zu diesen beiden Hauptgewichten kam hinzu 
der Ratschlag für Riehen und Bettingen, ein Be
richt und Ratschlag zum Initiativbegehren 
betreffend Einweisung des Areals St. Alban- 
Anlage/Malzgasse/St. Alban-Vorstadt in die

Grünzone, ein Bericht und Ratschlag betreffend 
Zonenänderung an der Oberen Rebgasse, später 
noch Ratschläge betreffend Schweizer Muster
messe (Areal nördlich des Messeplatzes) und 
betreffend die Gestaltung des Areals Breite
zentrum7.
Die Kommission hatte eine Arbeit zu bewälti
gen, welche die Möglichkeiten eines Milizparla- 
mentes beinahe überstieg. Sie war überdies im 
Hinblick auf den Ablauf der Planungszonen 
(im Juli 1987) unter stärkstem Zeitdruck. Ihre 
Arbeitsweise war die folgende: Ahe betroffenen 
Grundeigentümer hatten das Recht, gegen die 
beabsichtigten Zonenänderungen Einsprache 
zu erheben. Diese Einsprachen vermitteln im 
Raumplanungsverfahren zwar nicht den An
spruch, die Änderung zu verhindern, sondern 
sie sind bloss ein qualifiziertes Mittel, Beden
ken, Einwände und Verbesserungsvorschläge 
den entscheidenden Behörden zur Kenntnis zu 
bringen. Die Behörden sind verpflichtet, diese 
Einwendungen zu prüfen und ihren Entscheid 
erst nach dieser Prüfung zu fällen. Insoweit sol
che Einsprachen nicht bereits durch den Regie
rungsrat zur Zufriedenheit der Betroffenen erle
digt werden konnten, mussten sie dem Grossen 
Rat zur Behandlung überwiesen werden. Die 
Vorberatung und Antragstellung lag bei der Zo
nenplankommission. Diese liess wiederum alle 
Einsprachen (es waren ihrer fast tausend) durch 
eine siebenköpfige Subkommission unter dem 
Präsidium des nachmaligen Grossratspräsiden
ten Dr. Walter Zähner vorbearbeiten.
Bei der Behandlung eines Teilgebietes rappor
tierte die Subkommission zunächst über die 
Einsprachen. Die Kommission nahm dazu Stel
lung; das konnte dazu führen, dass aufgrund 
einer Einsprache eine im Ratschlag beantragte 
Schutz- oder Schonzone unterblieb oder dass 
anstelle einer Schutzzone bloss eine Schonzone 
oder nur eine Abzonung verfügt wurde. Nach 
der Behandlung der Einsprachen beriet die
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Kommission die Anträge aus ihrer eigenen Mit
te. Diese Anträge gingen nahezu ausnahmslos in 
Richtung von mehr Schützen und Schonen. Na
türlich wurden nicht alle gutgeheissen, aber 
doch ein wesentlicher Teil davon. Es lässt sich 
also sagen, die Kommission habe im Ratschlag 
der Regierung beantragte Schutzmassnahmen 
in der Regel nur fallengelassen aufgrund von 
konkreten Einsprachen, die sie aus besonderen 
Gründen für überzeugend hielt. Angeregt durch 
eigene Anträge beschloss sie beinahe durchwegs 
Zonenänderungen, die zusätzliche Schutzmass
nahmen bringen. Sie war aber dabei (von Ein
zelfällen und nicht ganz ausgegorenen Ausnah
men abgesehen) eher behutsam. Dies erwies 
sich dann an den Einsprachen, die bei der soge
nannten zweiten Planauflage eingingen: Er
staunlicherweise waren diese zusätzlichen Ein
sprachen, die sich gegen die von der Kommis
sion beschlossenen Änderungen richteten, nicht 
sehr zahlreich. Als Beispiel für eine solche be
hutsame Ergänzung sei die zusätzliche Schutz
zone an der Langen Gasse genannt: die sehr 
hohe Qualität der vordersten Häuser gegen die 
Hardstrasse zu drängte diese Massnahme auf. 
Als Beispiel für eine kühne, entsprechend auch 
bis ins Plenum des Rates heiss umstrittene Zo

neneinweisung: die St. Alban-Anlage zwischen 
Hardstrasse und Avia-Garage. Hier ging es dar
um, eine Serie der bekanntlich besonders ab
bruchgefährdeten grossen Historismus-Villen 
in ihrem städtebaulichen Zusammenhang zu si
chern. Die Kommission kam zur Schutzzone 
statt zur im Ratschlag beantragten Schonzone, 
weil es hier nicht so sehr um die Bewahrung 
bloss eines Strassencharakters ging, sondern 
um eine Reihe qualitätsvoller Einzelobjekte. 
Schliesslich sei als Beispiel für einen problema
tischen Entscheid die Laufenstrasse im Gundel- 
dingerquartier genannt. Dass sie in die Schon
zone kam, nur weil sie eine <Wohnstrasse> ist, 
lässt sich nicht leicht sachlich begründen.
In dieser Weise befasste sich die Kommission zu
allererst mit Bettingen, weil diese Gemeinde we
gen der Gestaltung ihres Dorfkerns dringend 
auf die Verabschiedung der Revision angewie
sen war. Hierauf ging es an die innere Stadt. 
Lange und kontrovers befasste sich die Kommis
sion beispielsweise mit dem Gaba-Areal (beim 
St. Johanns-Tor), dem Haus Steinenvorstadt 56 
(bei der Steinenmühle), dem Eckhaus Steinen- 
vorstadt/Kohlenberg. Anhand dieser engagiert, 
aber mit gegenseitigem Respekt geführten Dis
kussionen entwickelte die Kommission unbe-
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wusst Richtlinien, wie die Schutzzonen und die 
Schonzonen zu legen seien, Richtlinien, die sie 
nachher in ihren weiteren Beratungen leiteten 
und es ihr ermöglichten, in anderen kontrover
sen Fällen rasch zu tragfähigen Entscheiden 
vorzudringen.
Als nächstes kam Riehen dran: Hier gaben die 
Gebiete, für welche des Grundwasserschut
zes wegen die Gewerbeerleichterungen (blaue 
Schraffur) aufgehoben wurden und für welche 
teilweise Ersatz zu finden war, viel zu reden. 
Vom Herbst 1986 an konnte die Kommission 
den umfangreichen Ratschlag für die äussere 
Stadt in Angriff nehmen. Sie behandelte ihn in 
drei Teilen: Grossbasel West, Grossbasel Ost 
und Kleinbasel. Hier war sie nun in besonderem 
Mass mit dem Problem des Quantitativen kon
frontiert: Der Umfang der von der Revision be
troffenen Strassen und Strassenabschnitte, ihre 
Vielfalt und die verschiedenen Grade der Kon
servierung ihres ursprünglichen städtebauli
chen Zustandes fand eine direkte Entsprechung 
in der Unzahl von Einsprachen und der eben
falls nicht geringen Zahl von Anträgen aus der 
Mitte der Kommission. All das speditiv und 
doch ohne Abstriche an der erforderlichen 
Gründlichkeit zu behandeln und schliesslich zu

entscheiden, war eine anspruchsvolle Arbeit, 
die im Rückblick wohl nur aus folgenden fünf 
Gründen nicht scheiterte: Zunächst war der we
gen des Ablaufens der Planungszonen grosse 
Zeitdruck kein Schaden, weil das Fehlen von 
Terminen in der Verwaltung leicht zu Perfektio
nismus, in Grossratskommissionen zu politi
scher Umstandskrämerei führt. Sodann war die 
politische Konstellation so, dass die bürgerliche 
Seite und die politische Mitte, wenn sie auch kei
ne Übertreibungen der Schutztendenz wollten, 
die Revision als solche für erforderlich ansahen 
und nicht scheitern lassen wollten. Die Linke 
hinwiederum, die (im Gegensatz zu ihrer Ten
denz in den fünfziger und sechziger Jahren) 
jetzt für möglichst viel Schutz der bestehenden 
Bebauung und Hemmung des baulichen Um
satzes eintrat, musste sich zum Kompromiss 
verstehen, um nicht das zu gefährden, was der 
Ratschlag brachte. So traf man sich immer wie
der auf der Linie des von Regierungsrat Eugen 
Keller mit Überzeugung vertretenen regierungs- 
rätlichen Entwurfs. Der dritte Grund war der 
für die Schonzonenbestimmung erreichte Kom
promiss: Er schuf in der Kommission das Be
wusstsein, dass es möglich sei, auch in hart um
strittenen Fragen Lösungen zu finden. Ferner 
wurde die Kommission wesentlich motiviert 
durch die gute Aufnahme, die ihre Arbeit beim 
Plenum des Rates von Anfang bis zum Ende 
fand: Sämtliche acht Berichte der Kommission
«Kl
Lange Gasse 37 - Hards trasse 4. Beispiel eines massvollen 
und kaum bestrittenen Kommissionsvorschlags: Lange 
Gasse 37 - Hardstrasse 4 (zusätzliche Schutzzone).
«
St. A lban-A nlage 62/64. Umstritten war die Einweisung die
ses Teils der St. Alban-Anlage in die Schutzzone. Es ging um 
die Sicherung einer Reihe von besonders gefährdeten Villen 
des Historismus.
<
Laufenstrasse. Problematische Schonzone für die Laufen
strasse: Die Wohnstrasse hat mit dem zu schützenden Cha
rakter einer Überbauung im Grunde nichts zu tun. Diese 
Strasse war bereits zonengemäss überbaut.
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wurden nach kurzer Beratung meist ein
hellig angenommen8. Schliesslich stan
den der Kommission von seiten der Ver
waltung und der Projektgruppe hervor
ragend kooperationswillige und qualifi
zierte Helfer und Gesprächspartner zur 
Verfügung: Dr. René Nertz von der 
Stadtbildkommission, Stadtplanchef 
Fritz Peter, die Herren Rolf Baumann 
und Alfred Stohler vom Amt für 
Kantons- und Stadtplanung, Dr. Alex
ander Ruch, Chef der Rechtsabteilung 
des Baudepartements, für Rechtsfragen, 
Frau Dr. Uta Feldges von der Basler 
Denkmalpflege und der Kommissions
sekretär lic.iur. Jean-Pierre Menge. Im
mer wieder trafen sich Kommissionsprä
sident Bernhard Christ und Subkom
missionspräsident Walter Zähner mit 
den genannten Herren aus dem Baude
partement, um Verfahrensfragen und 
Spezialprobleme zu klären und die wei
tere Kommissionsberatung zu planen.
Es zeigte sich, dass die Frage, was im 
Rahmen dieser Revision zu schützen, 
was durch Schonzone, durch Abzonung 
dem baulichen Erneuerungsdruck zu 
entziehen sei, die Arbeit der Kommis
sion und ihrer Subkommission weitge
hend beherrschte. Somit wurde diese 
Zwecksetzung - der Schutz des Stadtbil
des in seiner überkommenen baulichen 
Gestalt -, die freilich schon im Ratschlag 
sehr stark angelegt war, in der Kommis
sionsberatung nicht durch andere Ziele 
verdrängt, sondern eher noch ausge
prägter zum Hauptthema. Auch die be
antragten Schonzonen, die ja keinen ab
soluten Schutz bringen, sondern nur 
den Charakter eines Strassenbildes 
schützen, ja sogar die Abzonungen in 
Nummernzonen wurden vielfach unter
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Kanton Basel-Stadt

Zonenplan
1:12500/1:6000 Ausgabe August 1988

Grossratsbeschlüsse

13. Marz 1986 Bettingen
22 Oktober 1986 innere Stadt
26 Marz 1987 Riehen
22. Oktober 1987 äussere Sledt/Grossbasel-West
17. Dozomber 1987 äussere Stodt / Grossbasel -Ost
20. April 1988 äussere Stadt / Kleinbasel
besondere Beschlussdaten:
Groubasol-Osl/SNCF-Areal 26. Juni 1987
Böttingen/Chriscbonwain 27. Oktober 1987 (RegierungsrüUboschlus*)

Bemerkungen

1. Rechtsverbindlich sind der Zonenplan 1:1000 und für 
die Waldgrenzen die Grundbuchplane 1:500 (i 3 Forst- 
gesetz). Vorbehalten bleibt Art. 1 FPolV

2. Die für verschiedene Gebiete erlassenen speziellen Bau
vorschriften (SBV) gemäss § 8 Hochbautengesetz 
(HBG) und die ergänzenden Vorschriften (EV) gemäss 
§ 4 Abs.2 HBG und 5 27 Anhang HBG sind im vorlie
genden Plan nicht dargestellt. Der Ubersichtsplan 
«Spezielle Bauvorschriften» 1:12 500/1:6000 zeigt die 
Lage der betroffenen Gebiete.

3. Auskünfte erteilt das Amt für Kantons- und Stadtpla
nung. Büro E 09. Rutergasse 4. 4001 Basel (Telefon 
061/21 92 42/41). jeweils Montag bis Freitag von 9.30 
bis 11.30 Uhr. anhand des Zonenplanes 1:1000 und an
hand der speziellen Bauvorschriften.

4. In der inneren Stadt sowie in den Zonen 4. 5a. 5 und 
6 bestehen generell Erleichterungen für das Gewerbe 
gemäss § 24 Anhang HBG.

5. Die Blatteinteilung des Zonenplanes 1:1000 ist im vor
liegenden Plan dargestellt und entsprechend numeriert.

Zonen (5 1 Anhang HBG)

Zone 2 a 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

Zone 5a 

Zone 5 

Zone 6

Stadt- und Dorfbild-Schonzone

Stadt- und Dorfbild-Schutzzone

Zone fur öffentliche Bauten und Anlagen 
(ÖBA)

Zone 7 Industrie 

Grünzone

keiner Zone zugewiesen

Bahnareal

Gewässer

Wald

Spezielle Bestimmungen (Anhang HBG)

Vorschriften für Gebäudegruppen und -abstande 
(S§ 16 und 20 Anhang HBG) 
Gewerbeerleichterung 
(§ 24 Anhang HBG) (Bemerkung 4) 
Erleichterungen für Industriebauten möglich 
(§ 25 Anhang HBG)
Schonung des Baumbestandes 
(§ 26 Anhang HBG) 
ergänzende Vorschriften möglich 
(§ 27 Anhang HBG) (Bemerkung 2)

Baudepartement Kanton Basel-Stadt
Amt für Kantons- und Stadtplanung
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dem Aspekt diskutiert, inwieweit sie dazu bei
tragen, den bestehenden Überbauungen den 
Weiterbestand zu ermöglichen. Insofern dem
nach mit dem revidierten Zonenplan wertvolle 
Überbauungen - zumal diejenigen des noch bis 
vor kurzem als wertlos geächteten Historismus 
- in Schutzzonen gelegt wurden und insofern 
auch mit den weniger eingreifenden Mitteln der 
Schonzone oder einer Abzonung bestehende 
Bausubstanz bewahrt werden soll, wird die Revi
sion in beachtlichem Masse das bringen, was 
man von ihr erwartete.
In Schutz- oder Schonzonen sind nun einige der 
stillen Strassen des äusseren St. Albanquartiers 
mit ihren nobel zurückhaltenden Einfamilien
häusern, das sorgfältig gestaltete Paulusquar
tier mit dem Formenreichtum seiner aneinan
dergebauten Doppelhäuser, Teile des Matthäus
quartiers und jenes <untere Kleinbasel) mit sei
ner zugleich grossstädtischen wie heimeligen 
Atmosphäre. Auch was seinerzeit die Spekula
tion) schuf (sollten wir nicht rückblickend eher 
von Unternehmertum) sprechen?), geniesst 
nun zum Teil diesen Schutz: die Mietshäuser im 
Gundeldingerquartier, an verschiedenen Stellen 
der Stadt die <Baumgartner-Häuser>, die auf

A
Die vier <Väter> der Zonenplanrevision 1984/1988: Dr. René 
Nertz, Dr. Bernhard Christ, Fritz Peter, Dr. Walter Zähner 
(v.l.n.r.).

Antrag der Kommission konsequent in Schon
zonen gelegt wurden, Genossenschaftssiedlun
gen der Zwischenkriegsjahre im Hirzbrunnen, 
in den Schorenmatten, in Riehen. Wir erwäh
nen diese im Einzelnen nicht sehr spektakulären 
Bauwerke, weil sie schliesslich die Hauptnutz- 
niesser der Zonenplanrevision sind, denn das 
architektonisch wertvollere aus früheren Zeiten, 
in der Innerstadt, in den Dorfkernen von Rie
hen und Bettingen, war schon bisher zum gröss
ten Teil unter Schutz.
Dies alles macht die Identität der Stadt aus: sie 
braucht alles Gewachsene dafür, und das Her
vorragende erhält seinen Wert erst in diesem 
Umfeld. Die Sicherung dieser Überbauungen 
ist ein wesentlicher Beitrag zur Bewahrung des 
Stadtbildes, nicht so sehr verstanden als äusse
res Stadtbild, als Silhouette, als durchgeformte 
Gesamtgestalt der Stadt, sondern als dnneres 
Stadtbild), das in den Strassenzügen und in den 
Plätzen durch den Bewohner, für den die Gestalt 
seines Quartieres stabiler bleibt, auch erlebt 
werden kann.
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Die Zonenplanrevision konnte diese Zielset
zung nicht abschliessend realisieren: Bei weitem 
nicht alles, was vom denkmalpflegerischen 
Standpunkt aus unter Schutz gehört, ist ge
sichert9. Es war politisch Rücksicht zu neh
men auf die Bedenken weiter Kreise, die be
fürchteten, allzu einschneidende Schutzmass
nahmen könnten der wirtschaftlichen und be
völkerungspolitischen Entwicklung des Kanto- 
nes gefährlich sein. Dennoch bringt der revi
dierte Zonenplan, aufs Ganze gesehen, die 
Rückkehr der Nutzungsplanung zum histori
schen, menschlichen Mass. Etwas überspitzt 
könnte man sagen, dass er das Stadtbild nicht
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